Denkwerk

5 Sparkasse Herford

Allgemeine Geschaftsbedingungen

Denkwerk Herford
DH Verwaltungs GmbH & Co. KG
Leopoldstr. 2-8, 32051 Herford

vertreten durch die persdnlich haftende Gesellschafterin: Hoteltester.de GmbH
diese vertreten durch die Geschaftsfihrung: Oliver Flaskamper & Lisa Marie Bechinka
im Folgenden ,Betreiber” oder ,Denkwerk" genannt.

§ 1 Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen regeln die Inanspruchnahme von durch den
Betreiber angebotenen Dienstleistungen im Denkwerk Herford durch den Nutzer. Art,
Preisgestaltung und Umfang der Leistungen ergeben sich je nach Dienstleistung aus
einem Vertrag, der selbstbedienBar, der Webseite https://www.denkwerk-herford.de/, der
jeweils gultigen Preisliste und ggf. den gesonderten Geschaftsbedingungen fir die
gebuchte Dienstleistung.

1. Das Angebot richtet sich je nach Dienstleistung sowohl an Verbraucher als auch an
Unternehmer. Alle Personen, die die Dienstleistungen des Betreibers in Anspruch
nehmen, werden nachfolgend einheitlich als ,Nutzer" (m/w/d) bezeichnet.

2. Die gebuchten Dienstleistungen sind nicht auf Dritte Ubertragbar.

3. Preise und Dienstleistungsangebote kdénnen durch den Betreiber jederzeit ohne
Ankiindigung geandert werden.

4. Die Verwaltung und Bestellung von Dienstleistungen des Betreibers nimmt jeder
Nutzer entweder selbst in der selbstbedienBar vor oder bucht, falls erforderlich, die
Dienstleistung bei den zustédndigen Mitarbeitenden oder auf der Webseite des
Betreibers.

5. Der Betreiber ist berechtigt, Leistungen im Rahmen dieses Vertrages auch durch
qualifizierte Dritte erbringen zu lassen.

6. Der Betreiber erbringt seine samtlichen Leistungen ausschlief3lich in den Raumen
Leopoldstr. 2-8 in Herford.

7. Soweit neben den AGB des Betreibers weitere Vertragsdokumente in Text- oder
Schriftform Vertragsbestandteil geworden sind, gehen die Regelungen dieser weiteren
Vertragsdokumente im Widerspruchsfalle den vorliegenden AGB vor. Von diesen
Geschéaftsbedingungen abweichende AGB, die durch den Nutzer verwendet werden,
erkennt der Betreiber — vorbehaltlich einer ausdrucklichen Zustimmung — nicht an.

Gliltig ab: Juli 2026

DH Verwaltungs GmbH & Co. KG
Leopoldstral3e 2-8, 32051 Herford

1



Denkwerk
é Sparkasse Herford

§ 2 Laufzeiten und Kiindigung
Die Nutzungsdauer und Kindigungsfristen ergeben sich jeweils aus dem Vertrag
und/oder gesonderten Geschaftsbedingungen fir die gebuchte Dienstleistung.

Ohne spezifische Angabe kénnen beide Parteien das Vertragsverhaltnis monatlich bis
zu 14 Tage vor Ende des Abrechnungszeitraums bzw. der (Mindest-)Laufzeit kiindigen.
Bei Kindigung durch den Nutzer werden Vorauszahlungen nicht erstattet. Der Nutzer
kann die gebuchten Dienstleistungen bis zum Ende des Vertragsverhaltnisses
beanspruchen. Die Kindigung kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen, dies gilt auch fur
die fristlose Kiindigung. In der selbstbedienBar abgeschlossene Abonnements kénnen in
der Benutzerverwaltung vom Nutzer selbst gekiindigt werden. Die Deaktivierung oder
Léschung des selbstbedienBar-Accounts gilt nicht als Kiindigung.

Beide Parteien kénnen das Vertragsverhaltnis ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist
fristlos kindigen, wenn ein Grund zur auferordentlichen Kindigung vorliegt. Fir den
Betreiber liegt ein Grund zur fristiosen Kindigung insbesondere dann vor, wenn der
Nutzer mit mehr als einer Abrechnung in Zahlungsverzug ist oder der Nutzer die Rechte
des Betreibers in erheblichem Malie verletzt oder die Reputation des Betreibers durch
die Tatigkeiten des Nutzer beschadigt wird. Der Betreiber ist auch dann zur fristlosen
Kindigung berechtigt, wenn der Mietvertrag zwischen dem Betreiber und seinem
Vermieter, gleich welchen Rechtsgrundes, beendet wird. Ein Zahlungsverzug des Nutzer
berechtigt den Betreiber zur Zurlickbehaltung seiner Dienstleistungen bis zum Ausgleich
des Zahlungsriickstands. Die Auslbung des ZurlUckbehaltungsrechts berechtigt den
Nutzer nicht dazu, den Vertrag zu kindigen und das Entgelt fir wahrend der
Zurlckbehaltungsdauer angefallene Dienstleistungen zu mindern. Eine Nichteinhaltung
der Pflichten des Nutzers aus §3 berechtigt den Betreiber zu einer fristlosen Kiindigung
sowie Schadensregulierung.

§ 3 Rechte & Pflichten

Die nachfolgenden Pflichten gelten jeweils nur, soweit sie nach Art der gebuchten
Dienstleistung, dem konkreten Vertragsgegenstand und dem dem Nutzer eingerdumten
Nutzungsbereich einschlagig sind. Pflichten, die ihrem Inhalt nach eine langerfristige,
eigenstandige oder mietdhnliche Nutzung von Raumen, Arbeitsplatzen, technischen
Anlagen oder eingebrachten Gegenstanden voraussetzen, gelten nur fur Nutzer, denen
eine solche Nutzung vertraglich eingerdumt ist.

(1) Einhaltung von Gesetzen

Der Nutzer hat alle Gesetze und Vorschriften bei der Durchfiihrung seiner Tatigkeit
einzuhalten. Rechtswidrige oder fiir das Denkwerk Herford imageschadigende
Handlungen des Nutzer begrinden ein Recht zur sofortigen Kindigung. Der Nutzer
bestatigt, keine Eintragung im polizeilichen Flhrungszeugnis sowie keine behdrdliche
Untersagung zur Ausubung der Tatigkeit zu haben. Der Betreiber behalt sich das Recht
der Personenuberprifung vor.
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Der Nutzer ist allein verantwortlich fur seine Handlungen und Unterlassungen im
Rahmen der Internetnutzung. Er ist verpflichtet, allen gesetzlichen Vorschriften zu
genugen, insbesondere denen im Urheberrecht. Ein Versto berechtigt den Betreiber zu
einer fristlosen Kiindigung oder Stornierung und entsprechendem Schadenersatz.

(2) Konkurrierende Tatigkeiten
Dem Nutzer ist es nicht erlaubt, mit dem Denkwerk Herford konkurrierende Geschafte zu
tatigen.

(3) Verwendung des Namens
Der Name "Denkwerk Herford" darf nur als Zusatz und in Verbindung mit dem Hinweis
auf eine Ortlichkeit, z.B. bei der Angabe der Adresse verwendet werden.

(4) Geschaftsbetrieb

Der Nutzer hat alles zu unterlassen, was geeignet ist, den geregelten Geschaftsbetrieb
der Ubrigen Firmen im Denkwerk Herford zu beeintrachtigen. Hierzu zahlt insbesondere
die Verursachung von Larm.

(5) Veranderungen an Raumlichkeiten

Dem Nutzer ist untersagt, Veranderungen an den Raumlichkeiten oder dem Inventar
vorzunehmen, aufler es besteht eine Genehmigung des Betreibers. Der Nutzer ist
verpflichtet, Raumlichkeiten und Inventar pfleglich zu behandeln, in einem
angemessenen Zustand wie vorgefunden zu hinterlassen. Die Pflege der Ful3béden in
den Raumen und im Treppenhaus ist so vorzunehmen, dass keine Schaden entstehen.
Eindruckstellen sind durch zweckentsprechende Untersatze zu vermeiden.

(6) Internetverbindung
Fir die Verflugbarkeit von Internet- und Telefonverbindungen gelten die Regelungen in
§7 sowie die Haftungsregelungen in § 4.

(7) Gefahrliche Stoffe

Der Nutzer verpflichtet sich, keine explosiven, leicht entzindlichen, gefahrlichen,
schadlichen, verderblichen oder verdorbenen Stoffe und Materialien zum Denkwerk zu
bringen oder zu lagern. Weiterhin verpflichtet sich der Nutzer, Stoffe und Materialien nur
in Ublichen, dem zeitnahen Verbrauch geschuldeten Mengen in das Denkwerk zu
verbringen oder durch Dritte bringen zu lassen. Eine Lagerung Ubermafliger Mengen im
Denkwerk ist nicht gestattet.

(8) Tierhaltung
In den Raumlichkeiten des Denkwerks ist Tierhaltung grundsatzlich nicht erlaubt.
Ausnahmen bedurfen der Absprache.

(9) Rauchverbot

Offenes Licht und Rauchen ist im gesamten Gebdude nicht gestattet. Alle allgemeinen
technischen und behordlichen Vorschriften, besonders die der Bauaufsichtsbehérde und
der Feuerléschpolizei, sind zu beachten.
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(10) Schlosser und Profilzylinder
Dem Nutzer ist es ausdrticklich untersagt, Schlésser oder Profilzylinder ohne vorherige
Absprache mit dem Betreiber auszutauschen.

(11) Nutzung uber Vertragsende hinaus

Sollte der Nutzer die Raumlichkeiten und gemieteten Gegenstande Uber das
Vertragsende hinaus nutzen, steht dem Denkwerk Herford eine Entschadigung in Geld
gem. §546a BGB =zu. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht
ausgeschlossen. Bei hinterlassenen Unterlagen und Gegenstanden ist der Betreiber
nach einer Aufforderung zur Abholung und Ablauf einer Frist von 1 Woche berechtigt,
diese auf Kosten des Nutzer an die aus dem Vertrag ersichtliche Adresse
zuruckzusenden.

(12) Leistungsstérungen

Leistungsstorungen hat der Nutzer dem Betreiber unverziglich mitzuteilen. Der
Betreiber wird die Stérungen im Rahmen der bestehenden technischen und
betrieblichen Mdéglichkeiten unverziglich beseitigen. Der Betreiber verpflichtet sich dazu,
mit der Beseitigung binnen eines Werktages zu beginnen.

(13) Ruckgabe und Ordnung

Der Nutzer ist verpflichtet, alle Flachen nach der Nutzung in einem ordentlichen,
sauberen und nutzbaren Zustand zuriicklassen. Alle persénlichen Gegenstande des
Nutzer sind mit Beendigung der Nutzung zu entfernen. Der Aufenthalt im Denkwerk darf
nur durch den Nutzer und fir den angegebenen Unternehmenszweck genutzt werden.

(14) Betriebshaftpflichtversicherung

Sofern der Nutzer eine gewerbliche Tatigkeit ausubt, wird der Abschluss einer
Betriebshaftpflichtversicherung empfohlen, die Personen- und Sachschaden abdeckt,
die durch den Geschéftsbetrieb des Nutzer und seiner Mitarbeitenden verursacht
werden.

(15) Zugang zu den Raumlichkeiten

Zugang zu den Raumlichkeiten ist fiir den Nutzer jederzeit moglich, sofern er tiber einen
(digitalen) Schlissel zu den Raumlichkeiten verflgt. Verfligt der Nutzer Uber keinen
eigenen Schlissel, ist der Zugang zu den Raumlichkeiten nicht garantiert und erfolgt im
Regelfall lediglich zu den normalen Offnungszeiten des Betreibers, welche auf der
Webseite einsehbar sind.

(16) Einweisung

Der Nutzer ist verpflichtet, sich fir den sachgemafRen und sicheren Umgang mit allen
Einrichtungen, die durch den Betreiber gestellt werden, einweisen zu lassen.
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(17) Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Der Nutzer ist weiterhin verpflichtet, die Bedienungs- und Sicherheitshinweise durch den
Betreiber und alle schriftlichen Hinweise im gesamten Gebadude zu befolgen und sein
Verhalten darauf abzustimmen.

(18) Nutzung auf eigene Gefahr

Der Nutzer ist verpflichtet, die Einrichtungen und Raumlichkeiten des Betreibers mit der
erforderlichen Sorgfalt zu nutzen und auf eigene Sicherheit zu achten. Die Nutzung
erfolgt auf eigene Gefahr.

(19) Anweisungen des Mitarbeitenden
Anweisungen der Mitarbeitenden des Betreibers, seiner gesetzlichen Vertretung oder
seiner Mitarbeitenden (Aufsichtspersonen) sind Folge zu leisten.

(20) Storungen an technischen Einrichtungen

Stérungen an von vom Betreiber zur Verfliigung gestellten technischen oder sonstigen
Einrichtungen, werden nach Moglichkeit sofort beseitigt. Zahlungen kénnen nicht
zurickbehalten oder gemindert werden, soweit der Betreiber die Stérung nicht zu
vertreten hat.

(21) Verhalten
Der Nutzer hat sich so zu verhalten, dass ein ordnungsgemafer und sicherer Betrieb
nicht beeintrachtigt wird und andere Personen weder gefahrdet noch belastigt werden.

(22) Datenrichtigkeit

Der Nutzer verpflichtet sich, die abgefragten Daten vollstdndig und korrekt anzugeben.
Tritt nach der Anmeldung eine Anderung der angegebenen Daten ein, so ist der Nutzer
verpflichtet, die Anderung gegentiiber dem Betreiber unverziiglich mitzuteilen.

(23) Zugangskennung
Zugangskennung und personliches Kennwort zu internen Systemen dirfen nicht an
Dritte weitergegeben werden und sind vor unberechtigtem Zugriff zu schutzen.

(24) Aufstellung von Gegenstanden
Aufstellung und Anbringung von Gegenstanden sind vorher mit dem Betreiber
abzustimmen.

(25) Elektrische Gerate
Die Verwendung von eigenen elektrischen Geraten und Anlagen des Betreibers bedarf
der Zustimmung des Betreibers.

(26) Technisches Equipment
Die Nutzung des technischen Equipments bedarf einer Einweisung durch einen
Mitarbeitenden des Betreibers.

Gliltig ab: Juli 2026

DH Verwaltungs GmbH & Co. KG
Leopoldstral3e 2-8, 32051 Herford

5



Denkwerk
é Sparkasse Herford

(27) Riickgabe technischer Gerate

Alle technischen Gerate des Betreibers verbleiben in vollem Besitz dieser und sind nach
ordnungsgemaflem, pflegsamen Gebrauch wieder vollstdndig dem Betreiber zu
Uberlassen.

(28) VertragsgemalBer Gebrauch

Soweit dem Nutzer Raume, Arbeitsplatze oder sonstige Nutzungsbereiche zur
eigenstandigen oder langerfristigen Nutzung Uberlassen werden, hat er hiervon nur
vertragsgemalen Gebrauch zu machen und diese pfleglich zu behandeln. Rdume und
Nutzungsbereiche sind angemessen sauber zu halten sowie ausreichend zu luften,
soweit dies nach Art und Umfang der Nutzung mdéglich und erforderlich ist.

(29) Larmschutz und Umweltschutz
Larmschutz- und Umweltschutzbestimmungen sind sorgfaltig einzuhalten.

(30) Verkehrssicherungspflicht

Der Nutzer hat seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und hinsichtlich des
Gebrauchs von Gemeinschaftsflachen (Zugange, Treppen, Aufzige, Héfe und Tore)
daflir zu sorgen, dass Dritte nicht geschadigt werden oder insbesondere durch Gas,
Dampfe, Geriiche, Rauch, RuR o.A. belastigt werden.

(31) Gemeinschaftsflachen
In bzw. auf den gemeinschaftlich genutzten R&umen und Flachen durfen keine
Gegenstande abgestellt und gelagert werden.

(32) Frostschutz

Der Nutzer hat dafir zu sorgen, dass wahrend der Heizperiode durch unterlassenes
Heizen keine Frostschaden in den Raumen auftreten. Er hat auRerdem Beschadigungen
und Verstopfungen der Gas-, Be- und Entwasserungsanlagen, elektrischen Anlagen und
sonstigen Hauseinrichtungen durch ordnungsgemaflen Gebrauch zu vermeiden. Alle
wasserfihrenden Objekte sind durch den Nutzer sofern mdéglich sachgemall zu
entleeren, falls bei starkem Frost die Heizungsanlage ausfallt. Abwesenheit entbindet
den Nutzer nicht von den zu treffenden Frostschutzmalnahmen.

(33) Verschluss bei Unwetter
Der Nutzer hat fir den ordnungsgemalen Verschluss der Tiren und Fenster bei
Unwetter, Nacht und Abwesenheit zu sorgen.

(34) Brandschutzbestimmungen

Alle allgemeinen technischen und behérdlichen Vorschriften, besonders die der
Bauaufsichtsbehérde und der Feuerldschpolizei, sind zu beachten. Die Lagerung von
Brennmaterialien ist nicht gestattet. Alle behdrdlichen Vorschriften, insbesondere die
uber die Lagerung von feuergefahrlichen Stoffen, sind vom Nutzer zu beachten und
einzuhalten. HeilRe Asche darf nicht in die Milltonnen entleert werden. Sie muss vorher
mit Wasser abgeldscht werden. Bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion —
gleich welcher Art — ist der Betreiber sofort zu verstandigen.
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Die nachfolgenden Pflichten zur Prufung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen sowie
zur Schulung und Belehrung von Mitarbeitenden gelten nur, soweit der Nutzer eigene
elektrische Betriebsmittel, Anlagen, Gerate, Mitarbeitende, Erfillungsgehilfen oder
sonstige von ihm eingesetzte Personen in die Nutzung einbringt.

Fir die Prifung von elektrischen Betriebsmitteln, ortsveranderlichen elektrischen
Anlagen, selbst eingebrachter ortsfester, elektrischer Anlagen sowie die Schulung von
Mitarbeitenden zum Verhalten im Brandfall und zur Bedienung der Feuerléscher ist der
Nutzer selbst verantwortlich. Kochfelder in Teekichen dirfen nicht als Ablageflache flr
brennbare Gegenstande benutzt werden.

Der Nutzer hat daflir zu sorgen, dass zur Erhaltung des ordnungsgemalien Zustandes
der elektrischen Anlage und der Betriebsmittel diese wiederholt gepruft werden. Ein
entsprechender Priifnachweis ist vorzulegen.

Die Betriebsangehdrigen des Nutzers sind von diesem bei Beginn des
Arbeitsverhaltnisses und danach mindestens einmal jahrlich zu belehren Uber die Lage
und die Bedienung der Feuerléschgerate und der Rauchabzige sowie die
Brandschutzordnung, insbesondere (iber das Verhalten bei einem Brand.

Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpolizeilichen Anforderungen zu
entsprechen. Notausgange und Fluchtwege sind hiervon ausgenommen und mussen
immer freigehalten werden. Feuerldscher, Fluchtwege, Sammelplatze und Notausgange
sind den ausgehangten Flucht- und Rettungspléanen zu enthehmen.

(35) Mangelgewahrleistung

Ein unwesentlicher Mangel begriindet keine Mangelanspriche. Die Wahl der Art der
Nacherfillung liegt beim Betreiber. Die Verjahrungsfrist fir Mangel und sonstige
Anspriiche betragt ein (1) Jahr; diese Verjahrungsverklrzung gilt nicht fir Anspriche,
die aus Vorsatz, grober Fahrlassigkeit oder aus der Verletzung von Leib, Leben oder
Gesundheit durch den Betreiber resultieren. Die Verjahrung beginnt nicht erneut, sofern
im Rahmen der Mangelhaftung eine Nacherfiillung erfolgt. Im Ubrigen bleibt die
gesetzliche Mangelgewahrleistung unberthrt.

§ 4 Haftung

(1) Haftung des Betreibers

1. Der Betreiber haftet uneingeschrankt fur Schaden aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsatzlichen oder fahrlassigen
Pflichtverletzung des Betreibers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfullungsgehilfen
beruhen.

2. Im Ubrigen ist eine Haftung des Betreibers ausgeschlossen, soweit gesetzlich
zulassig.
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3. Fur sonstige Schaden haftet der Betreiber nur, soweit diese auf vorsatzlichem oder
grob fahrlassigem Verhalten des Betreibers, seiner gesetzlichen Vertreter oder
Erflllungsgehilfen beruhen.

4. Bei der leicht fahrlassigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) haftet der Betreiber nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfullung die
ordnungsgemale Durchfihrung des Vertrages Gberhaupt erst ermdglicht und auf deren
Einhaltung der Nutzer regelmafig vertrauen darf.

5. Die vorstehenden Haftungsbeschrankungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfiillungsgehilfen des Betreibers.

6. Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberthrt.

7. Der Betreiber tGbernimmt keine Haftung flir den Verlust oder die Beschadigung von
eingebrachten Gegenstanden des Nutzers, soweit der Schaden nicht auf einer
vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung des Betreibers, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfillungsgehilfen beruht. Bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten haftet der Betreiber auch bei leichter Fahrlassigkeit im Rahmen der in
Punkt 4 genannten Begrenzung. Der Nutzer ist im Ubrigen selbst dafiir verantwortlich,
seine Gegenstande vor Verlust, Beschadigung oder unbefugtem Zugriff zu schitzen.

8. Der Betreiber haftet nicht fur die Nichterflllung oder Verzdgerung von Leistungen,
soweit diese auf Umstanden beruhen, die aulRerhalb des Einflussbereichs des
Betreibers liegen und auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht
vorhersehbar oder vermeidbar waren. Hierzu zahlen insbesondere Falle hdherer Gewalt
wie Krieg, Streik, Aussperrung, Naturkatastrophen oder behérdliche Anordnungen. Der
Betreiber haftet ferner nicht flir Schaden, die durch Stérungen, Unterbrechungen oder
den Ausfall von Telekommunikationsnetzen, Internetverbindungen oder sonstiger
technischer Infrastruktur entstehen, soweit diese aullerhalb seines Einflussbereichs
liegen und er dies nicht zu vertreten hat. Dies gilt nicht, soweit der Betreiber den
Umstand vorsatzlich oder grob fahrléssig verursacht hat.

9. Der Betreiber Gbernimmt keine Gewahr fir die jederzeitige Verfiugbarkeit sowie fir
eine bestimmte Qualitdt, Geschwindigkeit oder Stérungsfreiheit von Internet- oder
Telefonverbindungen

10. Der Nutzer hat Schaden, fir die der Betreiber haftbar gemacht werden soll,
unverzuglich nach Kenntniserlangung in Textform (z. B. E-Mail) anzuzeigen.

(2) Haftung des Nutzers

1. Der Nutzer haftet fur Schaden, die er vorsatzlich oder fahrlassig verursacht. Dies gilt
auch fur Schaden, die aus einer schuldhaften Verletzung seiner Pflichten gemaf § 3
dieser AGB entstehen.
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2. Der Nutzer haftet auch flr Schaden, die durch Personen verursacht werden, denen er
mit Zustimmung des Betreibers Zutritt zu den Raumlichkeiten verschafft hat, soweit ihm
ein Verschulden zur Last fallt.

3. Der Verlust von Schlisseln oder sonstigen Zugangsmitteln (z. B. Transponder, Codes)
ist dem Betreiber unverziglich in Textform (z. B. E-Mail) anzuzeigen. Der Nutzer haftet
fir daraus entstehende Schaden, soweit er den Verlust zu vertreten hat. Erforderliche
MaRnahmen (z. B. Austausch von Schlief3anlagen) sind nur insoweit zu ersetzen, wie
sie aus Sicherheitsgriinden notwendig sind und in einem angemessenen Verhaltnis zum
Risiko stehen. Nicht zurlckgegebene Schlussel oder Zugangsmittel kdnnen nach
angemessener Fristsetzung auf Kosten des Nutzers ersetzt werden, sofern der Nutzer
dies zu vertreten hat.

4. Der Nutzer haftet fur Schéden an Raumen, Einrichtungen oder Uberlassenen
Gegenstanden, soweit diese durch ihn schuldhaft verursacht wurden. Im Falle der
Beschadigung oder des Verlusts Uiberlassener Gegenstande haftet der Nutzer auf Ersatz
des Zeitwertes, nicht des Neuwertes, soweit gesetzlich zuldssig. Eine Haftung fur
Schaden durch Dritte besteht nur, soweit der Nutzer diese zu vertreten hat.

5. Der Nutzer haftet fur Folgeschaden, insbesondere durch Betriebsunterbrechungen,
nur, soweit diese auf vorsatzlichem oder grob fahrlassigem Verhalten beruhen oder auf
der Verletzung wesentlicher Pflichten durch den Nutzer.

6. Der Nutzer ist verpflichtet, die Uberlassenen Rdume und Gegenstande pfleglich zu
behandeln und in ordnungsgemaRem Zustand zurlickzugeben. Erforderliche
Sonderreinigungen, Entsorgungen oder Instandsetzungen sind vom Nutzer zu ersetzen,
soweit er diese zu vertreten hat.

7. Der Nutzer hat Schaden unverziiglich nach Kenntniserlangung in Textform (z. B.
E-Mail) zu melden.

8. Der Nutzer ist dafur verantwortlich, dass durch seine Nutzung keine Rechte Dritter,
insbesondere Urheber-, Marken- oder Personlichkeitsrechte, verletzt werden. Der Nutzer
stellt den Betreiber von berechtigten Ansprichen Dritter frei, die auf einer schuldhaften
Rechtsverletzung des Nutzers beruhen, und Gbernimmt die erforderlichen Kosten der
Rechtsverteidigung.

9. Verursacht der Nutzer schuldhaft Schaden, die zu einer Verzégerung oder
Verhinderung der Weitervermietung fuhren, haftet er fir den hieraus entstehenden
Schaden, soweit dieser vorhersehbar war.

10. Sofern der Betreiber den Abschluss einer Haftpflichtversicherung vertraglich
vorsieht, bleibt die gesetzliche Haftung des Nutzers unberihrt. Eine persénliche Haftung
von Geschaftsfihrern oder Vertretern des Nutzers wird durch diese Vereinbarung nicht
begrindet.
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§ 5 Verfugbarkeit

Far alle Dienstleistungen kann die Verfugbarkeit ausdrucklich nicht garantiert werden,
sofern dies nicht anders angegeben ist.

Rickfragen und Beanstandungen kdnnen dem Betreiber ausschlieBlich per E-Mail oder
wahrend der Sprechzeiten per Telefon oder persénlich mitgeteilt werden.

Der Betreiber kann jederzeit eigene Veranstaltungen in seinen Raumlichkeiten
durchfuhren oder diese fur andere Zwecke nutzen, ohne die eingeschrankte
Verfugbarkeit im Voraus bekannt zu geben. Anspriche wegen der verkirzten
Offnungszeit hat der Nutzer nicht.

§ 6 Spielregeln des Miteinanders

Das Denkwerk ist ein Ort der Begegnung von Menschen, die sich durch ihr Geschlecht,
Herkunft, Hautfarbe, religiésen und politischen Ansichten, sexueller Orientierung,
Sprache oder koérperlichen Einschrankungen unterscheiden. Das Denkwerk begrifdt
diese Vielfalt der Unterschiede und lehnt jede Art von Diskriminierung und Radikalitat,
ganz gleich aus welcher Richtung, ab. Das Miteinander im Denkwerk ist gepragt durch
die Bereitschaft eines Jeden sich in die Gemeinschaft aktiv und positiv einzubringen und
Anderen zu helfen.

§ 7 Internetzugang

1. Der Betreiber stellt dem Nutzer im Rahmen der technischen und betrieblichen
Méoglichkeiten einen Zugang zum Internet zur Verfigung. Ein Anspruch auf eine
jederzeitige Verflgbarkeit sowie auf eine bestimmte Qualitat, Geschwindigkeit oder
Stoérungsfreiheit der Internetverbindung besteht nicht. Dies gilt entsprechend fir die
Verfugbarkeit von Telefonverbindungen, soweit solche im Betrieb bereitgestellt werden.

2. Der Nutzer verpflichtet sich, den Internetzugang ausschlieflich rechtmafig und nicht
missbrauchlich zu nutzen. Er hat insbesondere die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen sowie Urheber-, Personlichkeits- und sonstige Schutzrechte zu
beachten. Der Nutzer ist nicht befugt, den Betreiber im Aufenverhaltnis zu verpflichten.

3. Die Uber den Internetzugang abrufbaren Inhalte, Dienste und Dateien werden von
Dritten bereitgestellt. Der Betreiber Ubernimmt keine Verantwortung flr deren
Verflgbarkeit, Rechtmafigkeit, Richtigkeit, Qualitat oder Eignung.

4. Der Nutzer ist selbst dafir verantwortlich, angemessene Sicherungs- und
SicherheitsmaRnahmen zum Schutz seiner Gerate, Daten und Zugange zu treffen. Dies
gilt insbesondere fur Datensicherungen, den Einsatz aktueller Schutzsoftware, die
Prifung eingehender Daten sowie die Verwendung sicherer Passworter und Ublicher
Zugangssicherungen.
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5. Etwaige nutzungsabhangige Entgelte Dritter, die durch die Nutzung von Internet- oder
Telekommunikationsdiensten entstehen, tragt der Nutzer selbst.

6. Im Ubrigen gelten fiir die Haftung des Betreibers die Regelungen in § 4 dieser AGB.

§ 8 Abrechnung und Zahlung
Dem Betreiber steht es frei, Vorschiusse fiur gebuchte Dienstleistungen zu verlangen.
Rechnungen werden in der Regel monatlich erstellt und per E-Mail versandt.

Fir jede Dienstleistung wird eine separate Rechnung erstellt.

Die Rechnung ist bei der Erstellung sofort fallig und wird, sofern nicht anders
angegeben, per SEPA (Elektronisches Lastschriftverfahren) automatisch eingezogen.
Der Nutzer verpflichtet sich, falls verlangt, bei Vertragsabschluss ein
SEPA-Lastschriftmandat beim Betreiber einzureichen.

Bei einem fehlgeschlagenen Einzugsversuch verpflichtet sich der Nutzer, dies
unverzlglich dem Betreiber mitzuteilen und selbst auf das in der Rechnung angegeben
Konto zu Uberweisen. Der Nutzer verpflichtet sich, die dabei mdglicherweise
angefallenen Bankgebuhren unverzuglich mit zu Uberweisen. Mit Ablauf von finf
Werktagen kommt der Nutzer in Verzug. Entscheidend ist der Zahlungseingang beim
Betreiber.

Besonderheiten der Abrechnung sind ggf. den gesonderten Geschaftsbedingungen fir
die jeweils gebuchte Dienstleistung zu entnehmen.

Fir Mietvertrage Uber Blro- oder sonstige Raume und hierfir erstellte Dauerrechnungen
gelten die oben genannten Regelungen dieses Paragraphen nicht. Fir diese Vertrage
werden keine separaten Einzelrechnungen erstellt; der Nutzer richtet einen Dauerauftrag
zur monatlichen Uberweisung des vereinbarten Betrages ein. Abweichende Regelungen
in den gesonderten Geschéaftsbedingungen bleiben unberthrt.

§ 9 Anderungen der AGB

1. Der Betreiber ist berechtigt, diese AGB zu andern, soweit dies aus triftigen Grinden
erforderlich ist, insbesondere aufgrund von Anderungen der Rechtslage, der
Rechtsprechung, technischer Entwicklungen oder zur Anpassung an veranderte
Geschaftsmodelle.

2. Gegenlber Verbrauchern erfolgen Anderungen der AGB nur mit ausdriicklicher
Zustimmung des Nutzers. Die Zustimmung wird durch eine ausdrickliche Erklarung des
Nutzers eingeholt und kann insbesondere im Rahmen der Nutzung der selbstbedienBar
oder per E-Mail erteilt werden.
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3. Gegeniiber Unternehmern werden Anderungen der AGB bei Vorhandensein eines
selbstbedienBar-Accounts zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens Uber diesen mitgeteilt.

Fir den Geschéftsbereich “Geschaftsadresse” werden die AGB-Anderungen mindestens
einen Monat vor ihrem geplanten Inkrafttreten in Textform (z. B. per E-Mail) mitgeteilt.

4. Der Unternehmer hat das Recht, den Anderungen innerhalb dieser Frist zu
widersprechen.

5. Widerspricht der Unternehmer den Anderungen nicht innerhalb der Frist, gelten die
Anderungen als angenommen, sofern der Betreiber den Unternehmer bei Mitteilung der
Anderungen ausdriicklich auf diese Folge sowie auf sein Widerspruchsrecht
hingewiesen hat.

6. Widerspricht der Unternehmer den Anderungen, bleibt der Vertrag zu den bisherigen
Bedingungen bestehen. Der Betreiber ist in diesem Fall berechtigt, den Vertrag mit der
fur das jeweilige Vertragsverhaltnis geltenden ordentlichen Kindigungsfrist zum
nachstmoglichen Termin ordentlich zu kindigen.

§ 10 Datenschutzhinweise

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Betreiber ergeben
sich aus den als Anlage beigeflgten allgemeinen Datenschutzhinweisen. Die
Datenschutzhinweise dienen der Erflillung datenschutzrechtlicher Informationspflichten
und stellen keine Vertragsbedingungen dar.

§ 11 Gerichtsstand

Gerichtsstand flr Unternehmer ist Herford. Bei Verbrauchern gilt der gesetzliche
Gerichtsstand.

§ 12 Schlussbestimmungen
Der Betreiber ist nicht bereit und verpflichtet, an dem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der dbrigen Bestimmungen unberuhrt. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Es gilt deutsches Recht. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Gliltig ab: Juli 2026

DH Verwaltungs GmbH & Co. KG
Leopoldstral3e 2-8, 32051 Herford

12



	§ 1 Allgemeines 
	§ 2 Laufzeiten und Kündigung 
	§ 3 Rechte & Pflichten 
	(1) Einhaltung von Gesetzen 
	(2) Konkurrierende Tätigkeiten 
	(3) Verwendung des Namens 
	(4) Geschäftsbetrieb 
	(5) Veränderungen an Räumlichkeiten 
	(6) Internetverbindung 
	(7) Gefährliche Stoffe 
	(8) Tierhaltung 
	(9) Rauchverbot 
	(10) Schlösser und Profilzylinder 
	(12) Leistungsstörungen 
	(13) Rückgabe und Ordnung 
	(14) Betriebshaftpflichtversicherung 
	(15) Zugang zu den Räumlichkeiten 
	(16) Einweisung 
	(17) Bedienungs- und Sicherheitshinweise 
	(18) Nutzung auf eigene Gefahr 
	(19) Anweisungen des Mitarbeitenden 
	(20) Störungen an technischen Einrichtungen 
	(21) Verhalten 
	(22) Datenrichtigkeit 
	(23) Zugangskennung 
	(24) Aufstellung von Gegenständen 
	(25) Elektrische Geräte 
	(26) Technisches Equipment 
	(27) Rückgabe technischer Geräte 
	(28) Vertragsgemäßer Gebrauch 
	(29) Lärmschutz und Umweltschutz 
	(30) Verkehrssicherungspflicht 
	(31) Gemeinschaftsflächen 
	(32) Frostschutz 
	(33) Verschluss bei Unwetter 
	(34) Brandschutzbestimmungen 
	(35) Mängelgewährleistung 

	§ 4 Haftung 
	(1) Haftung des Betreibers 
	(2) Haftung des Nutzers 

	§ 5 Verfügbarkeit 
	§ 6 Spielregeln des Miteinanders 
	§ 8 Abrechnung und Zahlung 
	§ 9 Änderungen der AGB 
	§ 10 Datenschutzhinweise 
	§ 11 Gerichtsstand 
	§ 12 Schlussbestimmungen 

